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Die Eidgenössische Ausländerkommis-
sion (EKA) hat sich anlässlich ihrer Ple-
narversammlung vom 21. /22. Mai 2002 
in Thun intensiv mit der Botschaft des
Bundesrates für ein neues Ausländerge-
setz auseinandergesetzt. Sie konzentrierte
sich bei ihren Beratungen auf die Bereiche
Zulassungspolitik, Familiennachzug so-
wie Integration.

1. Grundsätzliche Er-
wartungen der EKA an 
eine Totalrevision des 
Ausländergesetzes

Die EKA beurteilt die Botschaft des
Bundesrates zum neuen Ausländergesetz
an den Erwartungen, welche sie bereits in
ihren früheren Stellungnahmen geäussert
hatte: 

Die Ausländergesetzgebung muss
Teil einer umfassenden und kohärenten
Migrationspolitik sein. Das neue Gesetz
muss sich mit anderen Erlassen auf
Bundesebene, welche die Situation von
Migrantinnen und Migranten regeln, als
kohärent erweisen. Dabei ist den legiti-
men Bedürfnissen der einheimischen und
zugewanderten Menschen, den gesamtge-
sellschaftlichen Anliegen, den berechtig-
ten Interessen der Wirtschaft sowie dem –
sich aus der Zugehörigkeit der Schweiz
zur Staatengemeinschaft ergebenden –
Erfordernis nach Solidarität Rechnung zu
tragen.

Partikularinteressen sind zurück-
zustellen. Die Antworten auf die migra-
tionspolitischen Herausforderungen sind
aus einer langfristigen, gesellschaftspoli-
tischen Optik heraus zu formulieren.
Punktuelle und kurzfristige wirtschaftli-

Integration 
che Bedürfnisse sind – den Erfahrungen
der 60er und 70er Jahre Rechnung tragend
– zurückzustellen. 

Die Ausländergesetzgebung ist de-
mokratisch zu legitimieren. Das Legitimi-
tätsdefizit der gegenwärtigen Rechtslage,
welche sich im Wesentlichen auf eine Ver-
ordnung stützt, ist durch eine moderne,
demokratisch legitimierte Gesetzgebung
zu beheben. 

Die Integration ist zu fördern. Das
neue Ausländergesetz muss einen aktiven
Beitrag zur Integration der Ausländerin-
nen und Ausländer leisten und die dafür
erforderlichen Instrumente enthalten.

Zugelassene EU- und Nicht-EU-
Angehörige sind gleich zu behandeln. Bei
der Frage der Zulassung lässt sich eine
unterschiedliche Behandlung von Ange-
hörigen aus EU/EFTA-Staaten und An-
gehörigen aus Drittstaaten mit dem Frei-
zügigkeitsabkommen begründen. Bei der
Ausgestaltung der Rechtsstellung von
rechtmässig und längerfristig anwesenden
Ausländerinnen und Ausländern sollte das
neue Gesetz aus gesellschafts- und inte-
grationspolitischen Gründen eine weitest-
mögliche Gleichstellung und Gleichbe-
handlung herstellen.

Rechtsstaatlichen Erfordernissen
ist Rechnung zu tragen. Menschenrechte
von Ausländerinnen und Ausländern sind
zu sichern. «Ausländerspezifische» Grund-
rechtseingriffe im neuen Ausländergesetz
bedürfen einer besonderen Rechtferti-
gung. 

2. Zulassungspolitik 

Am 1. Juni 2002 wird das Freizügigkeits-
abkommen mit der EU in Kraft gesetzt.
Damit beginnt eine neue Ära in der Aus-
länderpolitik, die tiefgreifende Auswir-
kungen auf den gesamten Bereich der Zu-
lassungspolitik haben wird. Das neue
Ausländergesetz wird sich zur Hauptsa-
che auf Personen aus den sogenannten
Drittstaaten beziehen. 
Das Gesetz sieht die Verankerung der
Grundsätze des heutigen dualen Zulas-
sungssystems vor. Angehörige aus Dritt-
staaten werden nur begrenzt und im Rah-
men von jährlich festgelegten Kontin-
genten zugelassen. Die Zulassung be-
schränkt sich überdies auf Führungskräf-
te, Spezialisten und andere qualifizierte
Arbeitskräfte. Neu ist, dass auch bei 
diesen Personen das langfristige «Inte-
grationspotenzial» berücksichtigt wird, 
indem zusätzlich persönliche Zulassungs-
voraussetzungen formuliert werden (be-
rufliche Qualifikation und Anpassungsfä-
higkeit, Sprachkenntnisse etc.). 
Hinsichtlich der vorgeschlagenen Zulas-
sungspolitik gehen die Meinungen in der
Kommission auseinander. Ein Teil der
Mitglieder folgt der Auffassung des
Bundesrates, wonach eine Öffnung des
Arbeitsmarktes für nicht qualifizierte Per-
sonen ausserhalb des Freizügigkeitsab-
kommens den notwendigen Strukturwan-
del in einzelnen Branchen verzögert und
integrationspolitischen Zielsetzungen zu-
widerläuft. Andere Mitglieder halten das
vorgeschlagene Zulassungssystem für
diskriminierend und befürchten, dass die-
ses den verschiedenen Formen der illega-
len Beschäftigung und der Zunahme von
illegal anwesenden Ausländerinnen und
Ausländern Vorschub leistet. 
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– Gleichbehandlung gewährleisten
Einig ist sich die Kommission darin, dass
jede – an sich unausweichliche – Begren-
zung zwingend zu einer unterschiedlichen
Behandlung bei der Zulassung führen
wird. Bei der Ausgestaltung der Rechts-
stellung der zugelassenen Ausländerinnen
und Ausländer ist aus gesellschafts- und
integrationspolitischen Gründen aber eine
Gleichbehandlung anzustreben. Zudem
sind Vorkehrungen gegen die verschiede-
nen Formen der illegalen Beschäftigung
und gegen eine Zunahme der illegalen
Anwesenheiten notwendig. Nach Auffas-
sung der Kommission soll deshalb das
Gesetz gegen die Schwarzarbeit vor oder
zumindest gleichzeitig mit den Bestim-
mungen des neuen Ausländergesetzes in
Kraft treten. Die Zulassungspraxis soll
nach Meinung der Kommission ausser-
dem in einer Weise gehandhabt werden,
dass eine Gleichbehandlung zwischen den
Kantonen gewährleistet ist. 

3. Familiengemeinschaft
und Familiennachzug  

Die Kommission befasste sich mit den
vorgesehenen Rechtsansprüchen auf Fa-
miliennachzug, dessen Voraussetzungen
und der Frist für die Geltendmachung so-
wie mit den aufenthaltsrechtlichen Folgen
bei der Auflösung der Ehegemeinschaft.
Die Kommission begrüsst den Rechtsan-
spruch auf Familiennachzug beim Jahres-
aufenthalt sowie die Möglichkeit der Fa-
milienzusammenführung auch beim Kurz-
aufenthalt. Sie sieht darin einen wichtigen
Schritt zur Verbesserung des Rechtsschutzes
sowie eine Angleichung an die Rechts-
stellung derjenigen Ausländerinnen und
Ausländer, welche in den Genuss des Ab-
kommens über den Freien Personenver-
kehr kommen. 

Die Bestimmung, wonach der Anspruch
innerhalb einer auf fünf Jahre bemessenen
Frist geltend gemacht werden muss, för-
dert einen raschen Familiennachzug und
ist daher aus integrationspolitischen
Gründen sachgerecht. Indessen müssen
die Voraussetzungen des Familiennach-
zugs im Rahmen der Jahresaufenthaltsbe-
willigung (Vorhandensein einer angemes-
senen Wohnung, Unabhängigkeit von der
Sozialhilfe) in der Praxis so gehandhabt
werden, dass ein rascher Familiennach-
zug auch tatsächlich ermöglicht wird. 

Der Anspruch auf Familiennachzug be-
steht nach der Botschaft des Bundesrates
nur noch dann, wenn die Ehegatten zu-
sammenwohnen. Diese Bestimmung be-
wirkt im Vergleich zum Freizügigkeitsab-
kommen eine Schlechterstellung der
Familiengemeinschaften, an denen Frau-
en oder Männer aus Drittstaaten beteiligt
sind. Diese ungleiche Behandlung, die
auch Schweizerinnen und Schweizer be-
treffen kann, die mit einem oder einer
Drittstaatsangehörigen verheiratet sind,
ist durch die an sich berechtigte Bekämp-
fung von Scheinehen allein nicht zu recht-
fertigen.

Nach Auffassung der Kommission muss
das Ausländerrecht sicherstellen, dass von
Gewalt betroffene Ehegatten die Fami-
liengemeinschaft verlassen können, ohne
dass sie unmittelbar von negativen auf-
enthaltsrechtlichen Konsequenzen betrof-
fen sind. Diese Zielsetzung ist bei einem
Verzicht auf das Erfordernis des ehelichen
Zusammenlebens wirksamer zu erreichen. 

4. Integration

Die Kommission begrüsst, dass dem Inte-
grationsgedanken in der Botschaft des
Bundesrates ein hoher Stellenwert einge-
räumt ist. Den vorgesehenen Erleichte-
rungen beim Stellen- und Kantonswech-
sel kommt unter dem Aspekt der
Integration eine grosse Bedeutung zu. Das
Integrationskapitel wurde gegenüber dem
Vernehmlassungsentwurf erheblich aus-
gebaut und benennt zum ersten Mal Ziele
und Grundsätze der Integration sowie de-
ren wesentliche Akteure, wie dies die
Eidgenössische Ausländerkommission
gewünscht hat. Namentlich begrüsst die
Kommission die vorgesehenen Instru-
mente für die Koordination der Integra-
tionsbemühungen auf Bundesebene sowie
im Verhältnis zu den Kantonen. Die Kan-
tone werden durch das Gesetz verpflich-
tet, Ansprechstellen für die Integration zu
bezeichnen. Die Kommission sieht darin
einen wichtigen Schritt in Richtung des
Ziels, inskünftig die Integrationsbemü-
hungen auch innerhalb eines Kantons ver-
mehrt zu vernetzen.

Die Kommission bedauert indes, dass die
Vorlage keine eindeutige Verpflichtung
des Bundes zur Leistung finanzieller Bei-
träge für die Integration vorsieht, sondern
sich lediglich auf eine Kann-Bestimmung
beschränkt. Sie regt im Weiteren an, auch
die Förderung des schulischen Fortkom-
mens explizit als Aufgabe zu erwähnen.

5. Schlussfolgerungen 

Die EKA hält eine Reform des Auslän-
derrechts für überfällig und begrüsst die
Bestrebungen des Bundesrats für eine To-
talrevision. Insbesondere nach dem In-
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krafttreten des Freizügigkeitsabkommens
mit der Europäischen Union kann es nicht
angehen, dass die wichtigsten Grundsätze
der Zulassung und Rechtsstellung der
Ausländerinnen und Ausländer aus Dritt-
staaten weiterhin auf der Grundlage eines
Rahmengesetzes aus den dreissiger Jah-
ren und auf der Ebene von Verordnungen
geregelt werden.

Mit der Botschaft vom 8. März 2002 für
ein neues Ausländergesetz, mit dem am 1.
Juni 2002 in Kraft tretenden Freizügig-
keitsabkommen, mit dem Asylgesetz aus
dem Jahre 1998 sowie mit der vom
Bundesrat im Sommer 2001 vorgelegten
Reform des Bürgerrechts ergeben sich
heute klare Konturen einer Migrations-
politik. Die Kriterien der Zulassung im
Bereich der steuerbaren und nicht steuer-
baren Migration werden damit in transpa-
renter und umfassender Form festlegt. 

Bezüglich einzelner Bestimmungen über
den Familiennachzug und die Integration
des neuen Ausländergesetzes hält die
Kommission folgende Änderungen für
vordringlich: 

Kapitel Familiennachzug 
(Art. 41 – 50 AuG)

Streichen des Erfordernisses, dass
der Rechtsanspruch auf Erteilung bzw.
Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung
das Zusammenwohnen der Ehegatten
voraussetzt.
(Änderung von Art. 41 – 43 AuG; Streichen
von Art. 48 AuG)

Exemplarische Nennung der «wich-
tigen persönlichen Gründe» für eine Auf-
enthaltsverlängerung bei aufgelösten Fa-
miliengemeinschaften.
(Art. 49 AuG)

Kapitel Integration (Art. 51 – 57 AuG)

Erwähnung des Schulwesens als
Förderungsbereich der Integration.
(Art. 53 AuG)

Verankerung einer finanziellen
Verpflichtung des Bundes zur Gewährung
von Finanzhilfen an Integrationsprojekte.
(Art. 54 AuG)

Sudu, Bastar.

Ngawang Tsering, 14 Jahre, Ladakh.
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